
Anlage 1 m

zur fachspezifischen Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Fachbezogene Bildungs-
wissenschaften“ (FBW) der Universität Bremen

Vom 16. Februar 2006

Regelungen für das Fach Physik inkl. der fachdi-
daktischen Anteile des Professionalisierungsbereiches

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 

§ 2

Studienaufbau und Prüfungsanforderungen

(1) Für die Modulprüfungen werden die in Tabelle 1
genannten Prüfungsanforderungen, Prüfungsvorleis-
tungen und Prüfungsformen festgelegt. 

(2) Lehrveranstaltungen werden in deutscher Spra-
che gehalten. 

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen im gleichen Semester (einschließlich der folgen-
den vorlesungsfreien Zeit) einmal nachgebessert oder
einmal wiederholt werden. Die Wiederholung kann
auch in einer anderen Form als die der ursprünglichen
Leistung erfolgen. Bei Modulen oder Modulteilen des
Fachstudiums Physik, die einen Praktikumsanteil ha-
ben, besteht – aus Kapazitätsgründen – insgesamt nur
eine Wiederholungsmöglichkeit. Die Veranstaltung
muss dafür wiederholt werden. 

(2) Entfällt. Es ist keine abweichende Regelung von
der fachspezifischen Prüfungsordnung FBW vorgese-
hen.

§ 4

Prüfungen

(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können
zweimal wiederholt werden innerhalb einer Frist von
jeweils 3 Monaten gerechnet vom Tag der nicht be-
standenen Prüfung an. Wird die Modulprüfung in
Form einer Klausur durchgeführt, können die Wieder-
holungsprüfungen auch in Form von mündlichen Prü-
fungen erfolgen.

(2) Modulprüfungen werden als Einzelprüfungen
durchgeführt.

(3) Die Studierenden haben sich abweichend von
der fachspezifischen Prüfungsordnung FBW spätes-
tens 4 Wochen vor der Modulprüfung anzumelden.
Danach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag
und mit Genehmigung des Prüfungsausschusses mög-
lich. Prüfungen müssen so terminiert werden, dass sie
in dem Semester, in dem die entsprechende Lehrver-
anstaltung bzw. ein Modul endet, erstmalig vollstän-
dig erbracht und bewertet werden können.

(4) Entfällt. Es ist keine abweichende Regelung von
der fachspezifischen Prüfungsordnung FBW vorgese-
hen.

§ 5 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen im Rahmen eines Kooperationsvertrages 

Studien- und Prüfungsleistungen, die an der Uni-
versität Oldenburg erbracht wurden, werden im Rah-
men des jeweils geltenden Kooperationsvertrages
zwischen den Fächern anerkannt.

§ 6

Abschlussmodul

(1) Das Abschlussmodul umfasst 15 CP und setzt
sich zusammen aus der Bachelorarbeit im Umfang
von 12 CP sowie aus einem begleitenden Seminar im
Umfang von 3 CP. Im Rahmen des Seminars berichten
die Studierenden über Fragestellung, Methode und
Inhalt der Bachelorarbeit. 

(2) Für die Zulassung zum Abschlussmodul ist der
Erwerb von mindestens 120 CP in den beiden
Fächern und im Professionalisierungsbereich nachzu-
weisen. Die Module Experimentalphysik I und II,
Physikdidaktik I sowie das Modul des nichtphysikali-
schen Wahlpflichtfachs müssen erfolgreich abge-
schlossen sein. Der Antrag auf Zulassung zur Bache-
lorarbeit ist zum Ende der Veranstaltungszeit des
Wintersemesters einzureichen. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.

(3) Die Zeit für die Erstellung der Bachelorarbeit
beträgt 12 Wochen. Ihr kann eine einmonatige Einar-
beitungsphase vorausgehen. Auf begründeten An-
trag kann die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit
einmal um maximal 4 Wochen verlängert werden. Die
Frist für die Bearbeitung der Bachelorarbeit soll so
festgelegt werden, dass der Abgabetermin spätestens
sechs Wochen vor Ende des Sommersemesters liegt. 

(4) Die Bachelorarbeit ist als Einzelarbeit anzuferti-
gen.

(5) Die Bachelorarbeit kann nur in deutscher Spra-
che geschrieben werden.

(6) Über die Bachelorarbeit findet ein Kolloquium
statt. Das Kolloquium umfasst eine ca. 10-minütige
Präsentation der Ergebnisse der Arbeit und eine
anschließende ca. 20-minütige Diskussion. Das Kollo-
quium wird von den beiden Gutachtern der Bachelor-
arbeit bewertet.

(7) Die Leistungen im Abschlussmodul werden mit
einer gemeinsamen Note auf Grundlage der Bache-
lorarbeit und des Kolloquiums bewertet. Dabei gehen
die Note der Bachelorarbeit mit 80% und die Note des
Kolloquiums mit 20% in die Note ein. 

§ 7

Geltungsbereich und In-Kraft-treten

Diese Anlage wurde am 22. Februar 2006 vom Rek-
tor der Universität Bremen genehmigt. 

Sie tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 in Kraft
und gilt für alle Studierenden, die ab dem Winterse-
mester 2005/06 erstmals im Bachelorstudiengang
FBW an der Universität Bremen immatrikuliert wurden. 

Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bre-
men veröffentlicht. 

Bremen, den 22. Februar 2006

Der Rektor
der Universität Bremen
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